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Die Spezialisierung in der heutigen 
Hochleistungsmedizin hat dazu ge -
führt, dass die Kompetenz zur Beur-
teilung unklarer Verletzungen regel-
mäßig in den Händen der Rechts-
medizin liegt: zum Beispiel nach Kin-
desmisshandlungen, Vergewaltigung, 
häuslicher Gewalt und anderen Kör-

perverletzungsdelikten. Die Erfah-
rung der vergangenen Jahre zeigt, 
dass die Hemmschwelle zur Inan-
spruchnahme rechtsmedizinischer 
Dienstleistungen mit dem räumlichen 
Abstand zum nächsten Institut für 
Rechtsmedizin steigt: institutsferne 
Krankenhäuser oder niedergelassene 
Ärzte fordern aus nachvollziehbaren 
Gründen deutlich seltener eine rechts-
medizinische Beurteilung unklarer 
Verletzungen an, als zum Beispiel 
Universitätskliniken.

Von der rechtsmedizinischen Ein-
schätzung wird jedoch zum Beispiel 
bei fraglicher Kindesmisshandlung 
oft das weitere Vorgehen abhängig 
gemacht (stationäre Aufnahme, Infor-
mation des Jugendamtes, Anzeige 
bei der Polizei). Gynäkologische Unter-
suchungen nach Vergewaltigung 
sollten nur gemeinsam mit einem 
Rechtsmediziner erfolgen.

Wir haben uns gefragt, welche 
neuen Wege beschritten werden 

grundsätzlich als Dienstverträge 
zu qualifizieren, auch wenn sie 
zum Teil werkvertragliche Elemen-
 te enthalten.

5. Auch bei Maßnahmen der wun-
scherfüllenden Medizin unterliegt 
der Arzt der ärztlichen Berufsord-
nung. Diese ist auch anwendbar 
und zu beachten, wenn der Arzt 
außerhalb der Heilkunde – auch 
im gewerblichen Bereich (Well-
ness, Ernährungsberatung) – tätig 
wird. Die Kammer- und Heilbe-
rufsgesetze der Länder sowie die 
Berufsordnungen der Landesärz-
tekammern sollten entsprechende 
Klarstellungen enthalten.

6. Die Durchführung bestimmter 
 Eingriffe der wunscherfüllenden 
Medizin sollte nur besonders wei-

tergebildeten Ärzten bestimmter 
Fachgebiete vorbehalten werden 
oder einen speziellen Fachkunde-
nachweis erfordern.

7. Es ist zu empfehlen, die Auf-
nahme der ärztlichen Tätigkeit in 
Klinik und Praxis von dem Nach-
weis einer ausreichenden Berufs-
haftpflichtversicherung abhängig 
zu machen, die auch den Bereich 
der wunscherfüllenden Medizin 
erfasst, wenn solche Leistungen 
durchgeführt werden.

8. Die Leistungsbeschränkung in  
§ 52 Abs. 2 SGB V (angemessene 
Beteiligung an den Kosten einer 
Folgeerkrankung), welche nur bei 
einer medizinisch nicht indizierten 
ästhetischen Operation, einer 
Tätowierung oder einem Piercing 

Anwendung finden soll, stellt eine 
Diskriminierung dieser Versicher-
ten und damit einen Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz 
des Art. 3 Abs. 1 GG dar. Es ist 
daher eine Änderung dieser Norm 
zu empfehlen. Der Rechtsgedanke 
des § 52 Abs. 2 SGB V, nämlich 
die Übernahme von Eigenverant-
wortung durch die Versicherten, 
sollte den Gesetzgeber nicht dazu 
veranlassen, das Solidaritätsprin-
zip in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung weiter einzuschrän-
ken. 
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Anzeige

können, um auch in diesen Fällen 
eine flächendeckende rechtsmedizi-
nische Versorgung zu gewährleisten.
Eine Lösung bietet hier die Telemedi-
zin. Sie ist heute bereits zum Beispiel 
in der Radiologie und Histopatholo-
gie etabliert. Beim rechtsmedizini-
schen Tele-Konsil werden unklare Be -
funde von den Ärzten vor Ort foto-
grafiert und via Internet an das Insti-
tut für Rechtsmedizin geschickt. Hier 
erfolgt sofort eine erste Beurteilung 
und Empfehlung weiterer Maßnahmen.

Das Tele-Konsil kann und soll dabei 
die rechtsmedizinische Begutachtung 
vor Ort nicht ersetzen, erleichtert  
aber die Inanspruchnahme rechtsme-
dizinischen Expertenwissens.
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
1. Telemedizinische Begutachtung 

erlaubt die Inanspruchnahme von 
Expertenwissen unabhängig von 
Ort und Zeit. 

2. Rechtsmedizinisches Tele-Konsil ist 
via Internet und Telefon in jedem 
Krankenhaus und jeder Praxis 
nutzbar. 

3. Rechtsmedizinisches Tele-Konsil 
erlaubt eine sofortige Beurteilung 
unklarer Befunde.

4. Rechtsmedizinisches Tele-Konsil er -
möglicht den behandelnden Ärz-
ten gemeinsam mit dem Rechts-
mediziner die weitere Weichen-
stellung: 
■ Verletzungen ohne strafrecht-

liche Relevanz bedürfen in der 
Regel keiner weiteren Abklä-
rung → Ent lastung der Ermitt-
lungsbehörden.

■ Suspekte oder charakteristi-
sche Befunde können vom 
Rechtsmediziner zur Anzeige 
gebracht werden → Entlastung 
der behandelnden Ärzte.

■ Im polizeilichen Auftrag kön-
nen die Patienten dann vor Ort 
rechtsmedizinisch nachbegut-
achtet werden → es entstehen 
keine Kosten für die anfor-
dernde Einrichtung.

5. Vom Rechtsmediziner können je 
nach Fall ohne Zeitverlust Maß-
nahmen der Beweissicherung 
durch die Ärzte vor Ort veranlasst 
werden: 
zum Beispiel Sicherstellung von 
Kleidung sowie Blut- und Urinpro-

ben zeitnah zum Vorfall, Anferti-
gung von aussagekräftigen Be -
fundfotografien vor der operati-
ven Wundversorgung, Schutz von 
Kontaktspuren durch Waschen 
etc., Veranlassung von Komple-
mentäruntersuchungen (zum Bei-
spiel Röntgen, Augenarzt, HNO-
Arzt, Gynäkologe).

Durch die Nutzung des Rechtsmedi-
zinischen Tele-Konsils (Re-Te-Kon) 
steigen die Qualität der medizini-
schen Versorgung und die Rechtssi-
cherheit der Bevölkerung. Perspekti-
visch können so gesenkt werden: die 
Hemmschwelle zur Inanspruchnahme 
rechtsmedizinischer Kompetenz, die 
Gefahr von Fehldiagnosen bei unkla-
ren Verletzungen und auch die Dun-
kelziffer übersehener Straftaten.

Das Re-Te-Kon Projekt ist einmalig in 
Deutschland und befindet sich der-
zeit in der Pilotphase, es ist für die 
Nutzer kostenfrei. Und so funktio-
niert es:

1. Verschlüsselungsprogramm down-
loaden (kostenlos): http://axcrypt. 
softonic.de/

2. Befunde digital fotografieren: 
Übersicht und Detailaufnah-
men mit Maßstab.

3. Fotos mit Angaben zum Patien-
ten  (Name, Geburtstag, Wohn-
anschrift), zum Hergang (wer, 

was, wann, wo, wie) sowie der 
Fragestellung verschlüsselt sen-
den an: retekon@medizin.uni-
leipzig.de. Name und Telefon-
nummer des Absenders nicht 
vergessen.

4. Konsil telefonisch anmelden: 
0341 9715152 oder 0170 
7938098 und axcrypt-Passwort 
mitteilen.

5. Rückruf: Der diensthabende 
Rechtsmediziner meldet sich 
umgehend telefonisch, um Fra-
gen zu beantworten und gege-
benenfalls weitere Maßnah-
men abzusprechen. 

Für Nachfragen und Anregungen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. Ein Informationsblatt kann auf 
unserer homepage abgerufen werden 
http://rechtsmedizin.uni-leipzig.de.
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